
Günter Frankenberg 
»Landfriede« und 
Demo nstra ti onsfreihei t 

• Recht und Moral sind auch nach Nürnbcrg auf seilen des 
SU~Ie5 und niehl auf jener von Syslemvcrinderem .• ' 

I. Sicherung des Landfriedens oder Rechtsbeugung? 

Seit dem 5. März 19lh haben die Nürnberger Strafverfolgungsbehörden Justizge­
schichte geschrieben. Ob es sich um Ruhmesblätter oder um einen Skandal handelt, 
wird n:!.turgemäß von den Zeitgenossen je nach politischem Standort und Rechts­
verständnis unterschiedlich beurtejlt.' Unstreitig sind folgende Tatsachen: Im 
Kommunibtionnentrum (KOMM) der Stadt Nürnberg fand am 5. März 1981 eine 
öffentliche Veranst:l!tung statt, bei der ein Film der Amsterdamer Kraker über 
HausbeselZungen vorgeführt und anschließend im Hinblick auf d ie Frage, ob 
gewaltsame politische Aktionen sinnvoll seien, kontrovers diskutiert wurde. Nach 
der Diskussion zogen etw:!. t 50 bis 200 Teilnehmer zu minernächtlicher Stunde 
durch die Nürnberger Innenstadt und protestierten für die Freilassung inhaftierter 
Hausbesetzer. Einzelne Demonstranten warten Schaufenster ein, knickten Autoan­
tennen um und warfen den Pol.izeifahrzeugen, die dem Umzug folgten, Mülltonnen 
in Jen Weg. Es entstand ein auf 20 000 bis 30000 DM geschätzter Sachschaden . Oie 
Polizcikräfre griffen nicht ein. Als sich die Demonstration aufgelöst hatte und ein 

Teil du Demonstranten in das KOMM zurückgekehrt war, umstellte die Polizei das 
Gebäude, in dem sich zu diesem Zeitpunkt noch andere Besucher befanden . Auf die 
Zusicherung hin, es sollten nur Personalien festgestellt und ggf. einige erkennungs­
dienstliche Behandlungen vorgenommen werden, begaben sich die im KOMM 
befindlichen Personen freiwiUig in Polizeigewahrsam. 
Noch in der gleichen Nacht wurden 141 von 141 Festgenommenen darunter viele 

Jugendliche, verhaftet und in ein Dutzend Str:!.fanstalten des Freisuates Bayern 
verbracht. Gcdächmisprotokollen de~ Betroffenen, Aussagen der Angehörigen und 
Presseberichlen ist zu entnehmen. daß viele der Inhairienen schikaniere und 
elementare Rechtsgarantien von den Stratvollzugsbehörden mißachtet wurden.! Oie 
mutmaßlichen Teilnehmer an der Demonstration blieben bis zu drei Wochen in 
Untersuchungshaft. Im Juni 198 J erhebt die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
Nürnberg gegen H Erwachsene und )1 Heranwachsende (18-21 Jahre) Anklage 
wegen gemeinschaftlichen Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall 

• Fti, lnfonnalionm und kritische Hinweis. d>.nke ich. den Rcchuonw,l'cn W.rn<r Dietrich und Jerzy 
~!t,"U~ ><lW;< Erich Kuchenholf. 

, Erkl'rung der CSU· La.ndugs(r.k,;on vom,). J. '98,; vgl. Siidd. Zeilg. v. '9. J. 81. 
~ VgJ. <<w. die Dokumcllu,ion dcr SPD-LlIIdl>gsfraktion und d., SPD·LVldtigruppe im Bunde.ug 

-D,c I>bucnv<rh.hunG - Mgrirr auf den RechustHI< (Münche". Juli '98,), die Dokumentation 
.Nümb.rg, \ . M.n 8, - Dokumenunon der Ereignisse und Folgen- (Nümberg. '98,), (B"uß.ulres .. , 
B'"herkisrc. J.kobw. 16, S\ Nümberg); od" die Kommen,ue von U . Klug (Südd. Zei'g. v. 11. 7. 8,), 
F. C. S.hriidcr (FAZ v. 10. J. S ,) und J. Busche (FAZ y . ' • . j . 8,). VgJ. E. Kü~hcnhofl. in : H. Gbser 
(Hg.). Die Nürnberger ~hsscnvcrh.i<ung (Rcinbck, 198'), '-I' H. 

) SI'D. Dok. 1 . • . 0.; Dok .• Numberg. S. Mü~ B, .. . -. 1. 1. O. und die lu,{ührlicnen Berichte in : IItm 

Nr. JI. '9~1, 11 {( .• DIE ZEIT. Nr. I) v .• 0.) . '91,.) I. sowie die kontinuicrliche Bench,ent,tluog in 
der SüJd. Z';'ung (be>. v. Il. j., '). J., I.J'j . J., '0. J .• 17· S·, H. 7·, '4· 7· und '9· 7. 8,). 
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17° (§§ 115. !15a Nr. 4 SIGB): gegen 14 Jugendliche stellt sie Sanklionsantriige 
entsprechend den Beslimmungen des JGG: gegen zwei Heranwachsende und einen 

Jugendlichen bezieht sich die Anklage auf -andere schwerwiegende Straftaten •. 

Gegen 59 Beschuldigte wurde das verfahren eingeslellr.· 
Die Maßnahmen der Nürnberger Poliui und Justiz sind als Rechtsbeugung. als 
massiver Verstoß gegen Grund- und Menschenrechte kritisiert worden .' Dieser 
Kritik sind die Staatsanwaltschaft und ihre Dienstvorgesetzten mit der Feststellung 
entgegengetrelen. »die Strafverfolgungsbehörden (können) s<.:hwere Rechtsbrüche 

nichl t:ltcnlos hinnehmen., und Gewalt gegenüber Personen und Sachen sei und 
bleibe ein Rechtsbruch. Insbesondere bestritten sie. daß auch politische Ziele . • die 
außerh:llb der Zielsetzung des Rechts liegen«, eine Rolle gespielt hätten.' Im 
folgenden wird versucht, die strittigen Ereignisse bis zur Erhebung der Ankl~ge zu 
rekonstruieren (II.) und sie in ihrem institutionellen und rechtspolitischen Komext 
zu interpretieren (IIL), um die Polizei- und Justizaktion transparent und die 
Stichhahigkeit der Kritik bzw . der Rechtfertigung überprüfbar zu machen.' 

ll. Maßnahmen und Argumente zur Verteidigung des oLandjr-iedens. 

o ••• obwohl die RechtSpflege in gewöhnlichen Angelegen. 
heiten einen echten Beweis erfordert, (ist) es bei Angelegen­
heiten, die den SU:H betreffen. anders . .. In solchen Situa­

rionen muß man manchmal mir der Vollstreckung beginnen. 
während sonst die Klärung der Rechtsbge durch Zeugen 
und unanfechtbare Beweissrucke immer allem anderen vor· 
angeht ... ~ 

f. Abschreckungshaft aJlf einheitlichem Befehl 

Nachdem in einem dubiosen, bis heute nicht aufgeklä.rten Verfahren fünf Ermiu­

lungsrichter bestellt worden waren, ordneten diese auf vorgefertigten hektogra­

phierten Haftbefehlen in 14 r Fällen die Inhaftierung an. Nach Aussagen der 
Betroffenen und nicht dementierten Presseberichten l waren einige Haftbefehle 

schon unterschrieben, bevor die Festgenommenen überhaupt vorgeführt worden 
waren, oder (b) von einem anderen als dem vernehmenden Richter unterschrieben 
oder enthielten (c) keine Altersangaben (was die unterschiedlose Verhaftung von 

Erwachsenen, Heranwachsenden und Jugendlichen beförderte)_ Angebotene und 

bereitstehende Enrlastungszeugen W1Jrden nicht gehört . 

• Pr .... mineilung d .. OLG Niombtrg vom 19. 6. '981. 
I Beispielswei.e aueh von dem d.m.ligen RiChter om Bundesverl:usungsgerich,. M. Hirscn; vgl. 

ZDF- Undtr.picgei v. 11. 7. SI und Südd. Z.ilg. v. 10. J. 198,. N.ch",_ in H. Gb'.r. 1.1.0 .. '0) If. 
6 So der Bayer. Jus,izmini st cr Hillcrmci.r, der geg.n die Mtik des Richte ... am Bundtsverl.<!unS<gc';ch" 

Hir«h. bei dem Pr>jiden'en des Bunde,vethsrung>gc,;ch,s, Bend. , pro!C'Stierte. vgl. Südd. Z.itg. y. 
10.) . 81. Zur Gcgellkriux $ • • ußcrdcm die Berichte in d., $üdd. Zci'g . v. t2 .• 'i,/JJ· und '9· J. g .. 

7 Es i<l vorgeuh<n. die Dokumcnu,ion üb .. die Nümbc'l~er Ereignisse fOrt7.U,elUn und d.nn 
in,besonde'e die Schwierigkeiten au(zuuigcn. mit denen "nU/lire in diC1<1n Verf.hren kon/ron,i"l 
warc::n , 

S Südd. Zeitung v. '9 ' 7. 8, . Dlf. ZE.IT, ' . ' . 0 .. H . GI.u, .•. •. 0 .,87 rr. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1981-3-269 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 21:10:09. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1981-3-269


Gegen den/die Beschuldigte(n) 

wird die Untenuchungsha(t angeordn"t. 
D. Bes~huldig(e iSI dringend verd~chlig, 

H JI Ibelthl" 

sich an Gewaltt,tigkeiten gegen S~ch~n, die aus einer Menschenmenge ;n einer die 6f[em!iche 
Sicherheit gefährdenden Weise mit ""reinten Kräften begangen wurde. beteiligt und dadurch 
bedeutenden Schaden an fremden Sachen angerichtet Zu haben, 
~so "ines Vergehens des l:rndlriedensbruchs nach den SS ! 25. ! 25a SIGB. 
In du Nacht zum 06. O}. 1981 f~nden sich d. Beschuldigte und etwa 200 Mittäter in Nümberg 
zusammen, zogen durch die Straßen und beschädigren unter lnderem Schaufenster und 
Kr~ftlahrzeuge. Der Sachschaden in Höhe "on mehreren zehntausend Mark konnte wegen des 
konzcnllicn:cn Vorgehens der Täter luch durch den Einsat"- von Polizeikr:ilten nicht verhütet 
werden. 
H~flgriindc ; 
Fluchrgcfahr. D. Beschuldigle h:lt eine Slrafe zu erwarten, :tngesichts derer die vorhandenen 
Bindungen nicht ausreichen. 
D. Beschuldigte gehört zur Hausbeseuerszene oder sympathisiert mit ihr. 
Außerdem beslehl Verdunklungsgefahr. da die Miuller stch in Freiheit mite.inlflder abspre­
chen würden. 
Tatverduhl und Hlftgriinde ergeben sich aus den Errnilllungen. insbesondere daraus, daß d. 
Beschuldigte in unmittelbarem Zusammenhang mit der T:l.I festgenommen wurde. 
D. Be5chuldigte wurde belehrt über seine Rechte nuh §§ I 17/I. Tl, IV, 118/1 u. Ir und 11.y'[ 

StPO. 
Abschrift des Haftbefehls wurde ausgehändigt. 
Der Beschuldigte erk län; 
Ich beantrage mündliche Haftprii/ung. 
D. Besch.. wurde anschließend zur Untersuchung.hafe ~bgeführt. Der Justizvollzugsanstalt 
wurde Annahmebefehl erteilt. 
( ... ) 

Beschluß 
H3h:priifungslermin 19. März '981. 
[ ... ) 

Wer diesen Haftbefehl einer juristischen Würdigung unterzieht. wird sich kaum der 

Erinnerung an die pathologischen FaJl- und Fehlerkonstellationen stra.f(pro­

zeß)rechdicher Ubungsklausuren erwehren können: Die Scrafprozeßordnung 

knüpft :m den Erlaß eines Haftbefehls die Voraussetzungen. daß, erStens. ein 

dringender Tatverdacht vorliegen. zweitens die Untersuchungshaft nicht außer 

Verhältnis zur Bedeutung der Sache und zu der zu erwartenden Sanktion stehen, 

und daß. drittens. ein Haftgrund gegeben sein muß (§ r 12. StPO). Tatverdacht und 

Haftgrund sind durch »bestimmte Tatsachen« auszuweisen. '0 Geboren ist also stets 

eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalles. 

Darauf haben die Nürnberger Ermitdungsrichrer souverän verzicheet und ihr 

juristisches Handwerkszeug beiseite gelegt: Den Tatverdacht. der intensiver als nur 
.. hinreichend. sein sol/ce". stützten sie auf das DErmittlungsergebnis« der Polizei. 

die wider besseres Wissens" behauptet hatte. alle Festgenommenen seien in 
unmittelbarem Zusammenhang mir der Srraftat eines schwtren Landfriedensbruchs 

sistiert worden. Durch die Vernehmung von Zeugen. die auf dc:m Gerichtsflur 

bereitsclflden. härren sieh die Errniulungsrichcer Kenntnis davon verschaffen 

können und müssen (§ I I 5 1II StPO). daß sich während der Fesmahmeaktion 50-70 

9 Um d;~ SC$chuldig,cn zu schülun. geben wir d,. Aktenzeichen niehl ~n. Um die H.ltrichter nieh. mi. 
Vorwürfen Xu üb.d .. len. gehen wir lU$ .ine Reihe form.ler Mingd - ~. B. die meise unle .. rlichc 
Un'er.chr'f. - nieh. nIher ein. Vgl. luch H. GI .. er, •.•. 0., 89. 

'0 KJe;nkno:chl, SU-:lfprozcilordnung. '9. Auf!. (Munchcn. (970). S,ll. !C • 

• , Vgl. MüllerlSlxJhulu$ (KMR), K.ommenur Zu, S,r>lpcozcßonlnung (D.rm'l.d •. '980), S Q7. 
" V~1. SPD·o.,k., I. l. O. und Pro"eberichte WLC x. B. DIE ZEIT. l ••• O. 
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172 Personen im KOMM befanden, die nicht an der Demonstration teilgenommen 
hanen. 
Als Haftgründe werden Fluchtgefahr und Verdunkelungsgefahr angeführt. Die 
Fluchtgcfahr ergab sich für die Richter aus den im Verhältnis zu erwartbaren Str.lfe 
unzureichenden sozialen Bindungen. Die herrschende Lehre und Rechtsprechung 
gestatten zwar den kriminalistischen Schluß von der in Aussicht stehenden Strafe 
und ~ozialen Bindungen auf einen erhöhten Fluchtreiz. 'J Der Sinn der freiheitsver­
bürgenden, weil das staatliche Gewaltmonopol bändigenden Regeln des Strafpro­
zeßrechts verwehrt freilich den direkten Schluß von der Höhe der Strafe auf die 
Fluchtgefahr", da er die Droh- und Sanküonsfreudigkeit der Strafverfolgungsbe­
hörde auf Kosten der Rechte des Beschuldigten prämiieren würde. Abgesehen von 
ihrem rechtlich unzulässigen Kurzschluß srutzten die Ermitdungsrichter den 
Haftgrund der Fluchtgefahr auf zwei empirische Behauptungen (schwache Bindun­
gen, Zugehörigkeit zur oder Sympathie mit der Hausbesetzerszene), die durch 
nichts ausgewiesen sind. 
Desgleichen wird auch die Verdunkelungsabsicht aus der bloßen Vermutung 
hergeleitet, die ~Mittäter. könnten sich, blieben sie unverhaftet, miteinander 
absprechen - wozu ihnen die Justiz im übrigen während 'der Vt>mehmungen und in 
der teilweise gemeinschaftlichen U nrersuchungshaft ausreichend Gelegenheit ver­
schaffte. 'J 

Die Rechtsprechung fordert einhellig, daß die Verdunkelungsabsicht auf konkrete 
Tatsachen, wie etwa das frühere Verhalten des Beschuldigten oder die Art und 

Weise der Tatbegehung (Bandenkriminalität), gestützt wird. ,6 Da die Nürnberger 
Staatsanwaltschaft konkrete Tatsachen nicht anführt, ist anzunehmen, daß nach 
(nicht nur) ihrer Auffassung bei Delikten wie Landfriedensbruch wegen der 
kollektiven Begehungsweise und wegen des politischen Kontexts (~Szene., .Sym­
pathisanten«) der Verdunkelungsverdacht allemal fingiert werden darf. Nur die 
individuelle Inanspruchnahme und maßvoll-verbale Ausübung politischer Freiheit 
hätten demzufolge nicht automatisch die Vermutung der Strafbarkeit und der 

Strafvereitelungsabsicht gegen sich . 

.2. Methoden der Beweissicherung 

Nicht von der Justiz, sondern vom Gesetzgeber ist eine Vorschrift zu vertreten, die 
die Stellung der Beschuldigten und die Arbeit ihrer Verteidiger in folgenreicher 
Weise unterminiert; Das seit 1975 geltende Verbot, mehrere Beschuldigte! 
Angeklagte durch einen gemeinschaftlichen Rechtsbeistand vertreten zu lassen 
(§ 146 StPO). wirkt sich insbesondere nach einer solchen Massenverhaftung 
verheerend aus. Es verweist die - von Aschaffenburg bis München, von Aichach bis 
Bayreuth - Inhaftierten auf eine zeitraubende und ungewisse Suche nach einem 
Anwalt. Es erschwert die Beschaffung und Sicherung von entlastendem Beweisma­
terial und vereitelt eine sinnvolle und rasche. Kommunikation zwischen der Vielzahl 
der in ganz Bayern und Frankfurt ansässigen Anw:ilte. Sie werden systematisch 
daran gehindert. die Verteidigung angemessen zu koordinieren. wohingegen die 
Staatsanwaltschaft ihre AnkJagebemühungcn konzentriert vorantreiben kann. Die 

TJ KMR. Stro, § II!, ~9; Rosenb<rg, ZStW ,6, Jp. 
Ti So auch OLG Fr.nkfuf"{, NJW 61. T H' und OlG edle. NJW sO. '40. 

11 S_ SPD· Ot>k .•• _ ._ 0, und Dok. ,Nümk'g, 5, Mi:irz S, _ .. ', a ._ O. 
16 D.hs, NJW 65. ~,91 ; Kle;nknC'Cht. siro S 11. 6 m. w. N achw. 
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Isolierung der Beschuldigten und die Aufsplitcerung der Veneidigung uncennauen: 
damit zwangsläufig die DominJnz der $ta:manwahschaft im Ermittlungsverfahren 
und öffnet ciieser WillkürspielrJume. Angesichls solch krasser .. Waffenungleich­
heit. kann man von der Justiz, da sie öffentliche Inceressen zu venreten und keine 
privaten Rachebedürfnisse zu stillen oder pan:eipolitische Strategien zu verfolgen 
haI, billigerweise und rechtens verlangen - nämlich nach den Bestimmungen der 

SIPO (§§ 116, IlO, 160 Il), der Verfassung (besonders An:. I I und lII, 2 Ir, lO III 
und IOJ f) und aufgrund der MenschenrechtSgarantien (An:. 5C und 6lT MRK): daß 
sie zügig enninelr, auch entlastendes Material berücksichtigt, die Untersuchungs­
haft nicht länger als 2wingend notwendig aufrechterhält und der Veneidigung eine 
:uJgemessene Vorbereitung auf die Anklage ermöglicht. 

Von diesen Grundsätzen und Garantien haben sich die Nürnberger Strafvertolger 
vorsätzlich dispensien; Um den Beschuldigten ihr Recht zum Schweigen zu nehmen 
(§ 1)6 StPO), leiteren sie ein fiktives Ermittlungsverfahren bgegen Unbekannr u. a.« 
ein. Diese scheinbar nebensächliche Fonnalie machte alle Beschuldigten nun auch 
zu Zeugen in diesem Verfahren. Als Zeugen konnten sie sich nicht mehr auf ihr 
Recht berufen. jegliche Aussage zu verweigern; sie waren vielmehr grundsäC"z.Jich 
verpflichtet, in den Grenzen der §§ 5l und 55 StPO wahrheitsgemäß über andere 
Beschuldigte auszusagen. Weigerten sie sich, das 2U tun, wurden gegen sie 
Erzwingung5haft oder Ordnungsgelder verhängt." Diese Rollenmanipulacion ent­
band die Staau.1nwalrscha!t außerdem von der Verpflichtung, die Veneidiger zu 
laden, und nahm diesen das Recht, bei den Vernehmungen Anträge zu stellen. Das 
LG Nümberg/Fünh hielt Beschwerden gegen diese Praxis für unbegründet.'! 
Als Ausprägung des verfassungsrechdich verbürgten Anspruchs eines jeden 
Beschuldigten auf re rh tlich es Gehör (Arr.. J03 I GG) ist dem Verteidiger regelmäßig 
in dessen Kanzlei Akteneinsichl zu gewähren. Vor Abschluß der Ermittlungen kann 
Akceneinsichc nur versagt werden, wenn eine Gefährdung des Untersuchungs-

'7 Vgl. Dok .• Nümberg. J. Min. g •... ', >. .... O. und SPD-Dok.,~, a. O. Diese RoU.nmanipulacioo is • 
• uell iruofern beachrlich. als d .. Schweigen eine< Zeug.n - im Unlers.;hied ZUm Schweigeo de< 
B<schuldig.en - .mi. der gebo<entn Vorsieh. 2U' Oben.eugungsbildung verwendet w.rdon. d~. vgJ. 
BHG N1W 60.1". 

,8 Dok. -Nurnberg. j. Man. 8 •... " ...... O. Zur lIluSlrt!ion dieser M:>.nipul •• ion drucken wir den 
lolgenden Aunug .u< elnem Gediichtnispro.okoll .b: 

• GtJik)""i'prorokoll drr n·~h'trl~hm Vtmthm~ng <Ion Frau X ~m .6. J. 81. '1.00 Uhr 
Anwesend ErminlungsrichteT b~im Amtsgerich. Nümberg Wahl; Sta, .. nw>.l. Hubm.nn 
Zu Boginn der Vernehmung h •• Rechu.nw.lt Y folgtnden Anong cenc!h: Ich banu.ge Fr.u X d.rüb.r 
lU bdehren. d:ill ,ie al, Bes.:huldigte berechtigt i.l, di~ Au .... g. zu v.rweigern. 
Begniodung: Frau X i" hinsichtlich der ~u un!<"!"Suchenden S(f~h1( Mi.be«:huldigtc und lunn .us 
Rechrsgrii ndcn nicht • .h Zeugin vernommen werd<n. Eine Ab,rcnnun~ de' Vedahren. ist ~um Zwecke der 
RoUenveruuschung unzulässig. D..ß '" ,ich vor~egcnd um .ine RoU<nmanipul.uoo h>nddl wird ous der 
w.dung vom l~. Män. '980 e .. ichdic~. 
Hien.u f iull."e Enniulung.rich.er WalJ. d.>.ß er von Rcchu,,",.,.h Y übcrh.up. keine An"~ce 
entgegennehme, d. er nich, ~Is Veneidiger vOn F flU X '(lw.,end sei, .ondern Icdi~lic.h .1. R.cchubci .. :md 
der Zeugin X. 
An' .... " .ul Un.erbrechung der Vernehmung 
N.,h d<r UnICrbrcchung übem.hm Frm X obigen Antr>g. 
S, .. "...,,,,.I, Hubm"m iußerte sich empört nieriiber und W1l" der AuJ[,..,ung. d.a R.chu:ll1wa.h Y k~ne 
Erklirung<n .b>u~ebcn ha •. im ubrigen disku.iere er nich. mit Rech.nnw.h Y über diese r .... ge. 
D .. ,ultrfolgtc folgender Beschluß: Ocr Arur.g wird .bgcldmt, d. Fr>u X nich. ili Be .. huldi~1C in ihrem 
eigen(n Verfohren. sondern in .nde,en Verfahren. die zunach" verbunde" waren, n.ehlolgend ,ber 
gl"tr~nnr wurden, l.,Js Zc-ugil1 v~momm~o werde . . 
D'lOufhin be..nlrlglC Re,h<.s:tnw;aJ. Y Frlu X d>.rüber zu belchren, d.ß sie ,uch .1. Zeugin gem,ll S 11 
S. PO ein u ml':"cnJ<"$ Zeugni,vcrwciserung<rtch. h.ben könne, d. Zu vcrmu.en sei, ciaB die zu "ellend.n 
Fra~cn in ihrer Mehrhe" die Gel.hr in sich bergen. d.B sich Fnu X bei einer wahrh.i«g<rniillen An.won 
bdwen konne. Auch die, wurde ,bgcl<hn •. 
D.nufhi n """den folgende Fr:>gen ~n rr>u X gOSlello: 
F: W"en Sie .m j. M:;r~ Im Komm~ A: 1', F: W>nn k1n1cn Sie ins Komm? A: Ich .. h ... zc gegen, 1.00 

Uhr, ich wciß « ,b<r nicht mehr gen,u. F: K.men Sie .lIein oder mi. ""d.,cn in, Komm? 

27J 
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zwecks zu besorgen ist (§ 147 II StPO). Herrschend ist dIe I\ullassung, Qaß 

Einschränkungen die Ausnahme bleiben müssen. daß eine ~vage, sehr entfernte 
Möglichkeit der Gefährdung« nicht ausreicht, sondern -nach der Persönlichkeit des 

Beschuldigten, nach der Art des Delikts, nach dem Umfang und Jer Eigenart der 
Ermittlungen Umsto:nde erkennbar sein (müssen), die eine Gefiihrdllng nahele­
gen .. '9, wobei pflichtgemäßes Verhalten des Verteidigers vorausgesetzt werden 
muß:" Von solchen Erwägungen unbelastet, legte die Nürnberger Staatsanwalt­
schaft ihre Kompetenzen sehr extensiv aus und verweigerte formularmäßig und 
willkürlich, d. h . zunächst sogar ohne Hinweis auf eine mögliche Gefährdung des 
Unlcrsuchungszwecks jede Akteneinsicht; 

.Die Ermiltlungen gegen d . Beseh. sind noch nicht abgeschlossen. Sie erhahen nach Abschluß 
der Errni(tJun~en un~ufgeforde" oie gewünschte Akteneinsicht. Einsicht in die von § 147 

Abs. J SIPO erfaßten Schriftstücke wird Ihnen jederzeit aul der GesehaltSSldle der StlltS~n­
waltschal t bei dem Landgericht Nü mberg. Fü rrh gew:ih rt .• " 

Dienstaufsichlsbeschwerdcn betroffener Anwälte verbeschied der Leitende Ober­

staatsanwalt abschlägig : 

»Auf die "orbezciehnelc D iensrauf!ichtsbcschwcrdc, die sich gegen den im Fall ... die 
Ermittlungen führenden Sta~t5anwall Hubm.nn richtet, habe ich die Sach- und R.echulage 
gepriift. Es bcs'eht rucht der geringste Anlaß, d:lS Verhalten des Staatsanwalts zu be:lJlseafl' 
den. 
Mit Recht wurde im noch nicht abgeschlossenen Ennitdungsverfahren . . . bisher noch niche 
Akteneifl$icht gewährt. 
Akteneinsicht mußte vers~gt werden. da. sie den Unlersuchungszweck immer noch gef~hrden 
kann, zumal die Beschuldigte sich bisher zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen noch nicht 
geäußert hat und die Ermittlungen noch andauem. Die konkrete Gefährdung der Ermittlungen 
darzulegen, kann von der SLlaU:lJlwaltschaft nicht verlangt werden; im übrigen wird eine 
konkrete Gefährdung g:u nicht vorausgesetzt (vgl. Kleinknecht, jS. Auflage, Anm. t 7 zu § 147 

StPO) .• " 

Entgegen den Richdinien für das Strafverfahren (Nr. t 89 II RiStBV) wurde nur 

Akteneinsichl auf der Geschäftsstelle in Aussicht gestell! und erst nach erneuter 
Beschwerde bestimmungsgemäß, also in der Kanzlei gewähn. 

Hierauf bearHr:ag<e Fr~u X Unterbrechung. um sich mit Recht<>n.,a!! Y d.rübcr zu be'prech<n. ob Sie 
die<e Frage b",,"nrworte~ ",ü ... e. Rech, .. nw,h Y b.,ntr'g<e mit Fr1U X den Vemehmung..-aum verlu!<1\ 
zu können, um ,ich mi, ,einer Mandantin besp=hcn zu können. H iergeg<n ."iubrM rich zun.;.hlt 
$13.l.tsanw.1t Hubm.nn und Ermi"lungsrichlef W>hl. Sie ""fen der Meinung, Rrchlsanw.h Y könnt 
die< mir seiner Man.unrin im Vemehmungsraum besprechen. Die. wurde zurüekgewi=n. d. Rechu· 
.nwalt Y nicht bcrci( war unre, den Ohr.eo des HelTt\ SU".I~w:Ut .. und d", Herrn Ermiulung,richlcrs 
die Frage zu bespre(hen. Man du~ den Raum verl •• sen. Frau X hai .ui di",e Fnge gtmiiß S H 511'0 
die Ausuge verweigert. Die! genügl' dem Herrn Emlinlung.riehlcr W,hl nichl. E.s Wu rde von Fl4u X 
verlang •• ghubh.1! ZU machen. ",,,,h.lb diese Fuge sie belasten könne. N'ch erneUter UntclTcdung gab 
Frau X hierz.u .n: F .. u X könne rich möglicherweisc durch eine w>hrheitsg.m:i6c B ... nllVOrrung di=r 
F"'ge d'nn bolasren. wenn diei.nigen Personen. die mögliehc-rwei.e mi. ihr ins Komm gekommen seien. 
cl"" Landiricdensbruchcs verdiichtig< werden . E< besnind. die Gd>hr. d>ß die Erminlung-sbehördm Y<ln 
einer Ab,prache unler dcn berreffenden PeNon.II ausgchen könn~n. sich an <in., ~monSTralion zU 

beteiligen. F: Waren Sie im Fe",.,.!? U W\Jrde Unlerbrtehung bean.r:agt. Daraufhin .rkllne Fnu X. 
daß sie die Au«.ge aui di .. e Frage verweigern werde . Auch hier ....... rde verl.ngt, glaubh.il zu m>ehen. 
wesh.lb diese Frage belastend wirken könn~. N.ch Ber.tung erkline Frau X: Es sei .III1m1cin bekannt . 
daß im fe ..... a.l ein film über di~ H.u,be,etzungeo vorgeführt wotden .ei . Man mü<<c d.mil t<chnen. 
dlll die Filmvorlührung a.ls Vorbereirung und Aufruf zur Teiln.hme .n einu Demonstration ,,,,,,ener 
", .. den könnf: F: Wissen S'r. ob der Film lid? A : Jelzt "'eiß ich <1, es srand in den ilirungen. Ob ich« 
vorh" WI.lß ... konn Ich nichl <>gen . F: Wi .. en Si<. ob (eine) Disku .. ion nach dcm Film geiüht! wurde? A: 
Es , .. nd in den Zeirungen. jcrZt "'eiß ich .. . F : Wissen Sie, "'er bei Film und Disku .. ion im Fe ..... 1 .,arl 
E. ,,",urde Unterbrechung b.,n,ragt ... " 
Zit. nach Dok. -NiimbeTß. S. Man; 8 t .. " . a. a. 0 ., '4. 

t9 LÖwt/Rosenberg. Die Str>fproHßordnung und 6 .. Geneh!<vcrt:lSS\lngsgeselz. Großkomm<nur. 1). 

Aun . (U.rlin/Ne., York. (977). § '47. '9 und KJe;nKn«ht. Sd'O. 5 '47. fA. 
10 KMR. StPO. § '47- l . 
Ir StJ>uaIl"lll.lrseh.lr b.i dem LG NurnbcTß·Fünh. Schreiben vom ~). J. t981 (ohne Az.). 
t, Der leitende Obent12ls.nw.,h, Schreiben vom 16. 4. t98, (ohne A •. ) . 
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J. Einstellung ah dauerh<Jjte Schuldvermutung 

Am 29. Juni 1981 konmen die Beschuldigten und ihre Anwälte - noch bevor ihnen 

die entSprechenden Verfügungen amtlich zugestellt waren - einer Presseerklärung 

der Staatsanwaltschaft entnehmen, daß man die ElTJlitdungen gegen 59 Personen 

eingestellt habe, freilich weiterhin Tatverdacht gegen sie hege: 

.[m übrigen wurde das Errrunlungsvedahren gt:gen 53 Erwachsene und Her3.l1-

wachsende sowie gegen 6 Jugendliche eingestellt. weil sie IrOtz fon bestehenden 

TltverJach(s nicht mir der für eine Anklage ausreichenden Sicherheit überfühn 

wen.len können . Dies ist nicht zuletzt luch auf massive Verdunkelungsmaßnilimen 

- von der Vermummung von ca. ,0 Str.tltl[ern bis hin zur Alibi-Beschaffung durch 

Meineid - zurückzuführen. 4') 

Die pluschale Verdächtigung aller Inhaftierten wird in den mittlerweile ergangenen 

Einsrellungsverfügungen ad personam wiederholt : 

Eingestellt gemäß § 170 Abs. 1 StPO. 
Grunde: 
D. Besch. li~ ,ur u.st. 3m 5.) . t 981 in der Zeit von 11.26 Uhr bis 1) .06 Uhr 
gcmeins<:h~ltlich mit einer Viel2.ahl weiterer Personen an einer gew.htätigen Aktion in 
Nürnberg teilgenommen zu haben. 
Am 5. März 1981 in der :Uit vOn 22.~6 Uhr bis 1).06 Uhr nahmen die Angeschuldigten 
gemeinschudich mit einer Vielzahl weiterer Personen an einer gew.lttätigen Aktion in 
Nürnberg ceil. 
Am Abend des S. M~T7. '981 fand im Anschluß an die Vorführung eines Filmes über 
Hausbeset2.ungen in Holland im Fensul des .Kommunihtionszeßlrums. der Sudt Nümberg 
eine Diskussion üb..,r die Frage der Gewaltaßwendung bei Demonstralionen und Haus~er­
zungen stau. Lelulich kam man überein. daß diejenigen. die bei Demonstrationen Gcwalc 
lOwenden wollten, dies tUn sollten. Dem Aufruf der Gruppe. die für Gewaltaßwendung 
eingetreten war. folg~nd, verlj~ß~n '50 bis 100 Teilnehmer gegen H,tS Uhr das .Kommuni­
k.ations2.enlrum • . Elwa die Hälfte der Gruppe umschloß unverzüglich ein geg~nüber dem 
eingang des .Kommunikations2.Cßlrums. geparktes. mit zwei Polizeibeamtcn besetztes 
Polizeifahncug. Die Menge schaukelee das Fahrzeug und ging mit Fußenr!"n und Schl~gen 
g"ßen den Pkw vor. Di~er johlenden und schreiend~n Menge enlkommen. wurde das 
Fahneug von der vor dem Kommunikationnemrum verbliebenen Personen gruppe einge­
kreisr und wiederum mit Schlägen und Fußtritten angegriHen. Dann zogen die 1 So bis 100 

Teilnehmer durch die Nürnberger Innenstadt. Sie ruhmen den Wcg durch die Körugslr;ße, das 
Wollengilkhen. die Breite Gasse lind F:irbeotraße bi~ zum Färbertor. kehnen dort um und 
liden über Färbemraße. Jakobstr.1ße, Kronnllrkt. HlIlplatz, An der Mauthllle bzw. Klara­
gasse und Königstraße zurück zum -KOMM~. Unterwegs wurden aus der in enggeschlosse­
nem Pulk. teilweise mir wechselndem Tempo laufcnden. johlenden Menge auf Autos und 
Schaulenscerscheiben S,eine. Flaschen und andere Gegenstande geworfen. Es wurde mie 
Sleinschteudern geschossen. gegen Autos getreten. Autoantennen wurden abgebrochen. 
Mülltonnen auf dic Straße geworfen. Reklameu.feln und -fahnen besch:idigt solVie Z~itungs­
Sländer aul die Srraßc geworfen und zcrSIÖrt. Teilweisc drängrcn Werfu aus der Menge nach 
außen und wgen sich nach dem Wurf sofort wieder in ihren abschirmenden Schutz zurück. 
Die Gcwaltaklc wurden von der Menge durch Beillllskundgebungen begleiret. Obwohl viele 
Wurfgeschosse ihr Zid verfehlten, entst3.lld ein erbilter Sachschaden von ca. 20000.­

DM. 
D. Bes<:h. steht zwar in dem Verd.chr. an der geschildenen Aktion teilgenommen und die 
ge ..... hitigen Ausschreitungen billigend in K~uf genommtn zu haben. D. Besch. ist jedoch 
.u{grund der durchge{(jhnen Enninlungen nicht mir einer l.ur Anklageerhebung ausreichen­
den Sichuheit Zu üb~rführen. ( ... ]U 

Die Massivit:it des Vorwurfs. den Landfrieden in einem besonders schweren Fall 
gebrochen zu haben, hätte eine weniger dürftige Begründung für die Verfahrungs-

'j P« .... orkIH"ng, •.•. o. (Anm. ~). 
l~ Da> Aktenz.i~h.n iSI uns bekannt. Um die B<s,huIJi~l<n bzw. ehemals B.sehuldiglcn zu "hülun. 

führco wir <:$ n.id\\ J.n. 
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einstellung erfordert (vgL auch Nr. 79 RiStB V) . Kann man d:escn Mangel noch .J! 
einen läßlichen Formfehler hinnehmen (der freilich auf das groteske Mißverhältnis 
zwischen tatsächlichem Geschehen und dessen sraatsanw:\ltschaftlicher Stilisierung 

verweist). so legt der Wortlaut der PresseerkJärung. gewiß unfreiwillig. ein Rollen­
verständnis und eine Rechtsauffassung bloß, die im Zeitalter der T n'luisition kaum 
Aufsehen erregt hätten. 
Obwohl 80 mutm:lßliche Teilnehmer an der Demonstration angeklagt bzw. gegen 
die Jugendlichen Sanktionsanträge gesellt worden sind, und obwohl amtsbekannt 
sein dürfte, daß mehr als 50 Inhaftierre als Demonstraeionsteilnehmer nicht in Frage 
kommen, weil sie das KOMM zur fraj!:lichen Zeit nicht verließen. hält die 
StaarsanW:lJtschaft auch hinsichtlich der Personen, gegen die sie nicht mehr 
ermittelt, 3m ,,(ortbestehenden T.uverdacht- fest. Eine solche Dehnung des Grund­
satzes in dubio pro reo ist in der JustizpralCis nicht gänzlich unüblich und erscheint 
gerechtfenigt, wenn ein durch konkrete Tatsachen ausgewiesener Tatverdacht 
hinsichtüch eines bestimmten mutmaßlichen T~ters oder begrenzten Täterkreises 
trotz sorgf~ltiger Ermittlungen nicht hinreichend substantiiert werden kann. Ließe 
man diese Dehnung jedoch .bei ,,,Massede!ikten~ zu, die von einer Vielzahl von 
Personen kollektiv begangen werden müssen; ohne daß diesen .ein bestimmtes 
Fehlverhalten vorzuwerfen ist, dann hätte es di'e Staatsanwaltschaft in diesen Fällen 
stets in der Hand, die Unschuldsvermutung leer laufen zu lassen. Der einmal 
of{iziell geäußerte und dann fortwesende Verdacht, Demonstranten hänen den 
Landfrieden gebrochen, sich also eigentlich strafbar gemacht, wäre und ist geeignet, 
bestimmte legale Formen des politischen Protests latent und dauerhaft 4U krimina­
lisieren. Die Beharrlichkeit der Verdächtigung hat überdies einen Vorzug. der der 
Nürnberger Staatsanwaltschaft nicht unbekannt sein dürfte: er kann (möglicherwei­
se) verhindern. daß beim zweifelnden Publikum der Eindruck entsteht, nicht der 

gesetzliche Auftrag, sondern politische Vorurteile hätten die fesrnahmen und 
Ermittlungen gesteuert. 

Die mißlungene Oberführung der noch immer Tatverdächtigcn schreibt die Staats­
anwaltschaft. wie sie der öffentlichkeit mitteilte. ~massiven Verdunkelungsmaß­

nahmen" zu. Als solche nennt sie Vermummung und Alibi-Beschaffung durch 
Meineid. Vermummung ist, wie uns Innenminister belehren, eine "passive Bewaff­
nung«, jedenfalls ein Aspekt der Begehung einer Straftat; sie kann logischerweise 
keine (nachträgliche) Verdunkelungsmaßnahme sein. Dieser juristische Kunstfehler 
der Staatsanwaltschaft verbindet sich in der Presseerklärung mit einer leeren 
Behauptung (~nichc zuletZt auch«), mit der suggestiv-irreführenden Unterstellung, 
die Beschuldigten häuen nicht vor • Verdunkelungshandlungen .. . bis hin zur 
Alibi-BeschaHung durch Meineid" zurückgeschreckt", sowie einem Verstoß gegen 
die Unschuldsvermutung ("ca. 40 Straftäter,,> zu einer offiziellen und öffentlichen 
Verleumdung der jenigen Inhaftierten, gegen die gerade keine hinreichenden 
Verdachtsmomente zu ermitteln waren. 

4. Anklage aus Mangel an Beweisen 

Soweit die Staatsanwalischaft gegen Teilnehmer an der Demonstration Anklage 
erhob, ließ sie sich von der ~besonderen Bedeutung des Falles. 'I', von einer 

15 Es gab bishe' einen einzigen Mcincidsprozeß im ZUllmmenh.ng mir dcn Nürnberger Vcrh.lrung~. 
Angtkl.gc und vtrurtcil< "'" allerding. keine Bt"h"ldig-zc; es h.nd.h. ,ic~ .1.0 nich. um ti~. 
Vcrdunkclun~m.ßn~mc (Südd, Z.jr~. v. 17.hg. I. 8r) 
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eigenwilligen Interpretation des einschlägigen $tr.lf- und Scralprozeßrechrs und von 
ihum G~neralverJacht gegen Demonscr:mren als Friedensstörer leiten. Zwei 
wortgleiche Anklageschriften. jeweils 17 Angeschuldigre betreffend, adressierte sie 
an die Große Srrafbmmer; )l Angeschuldigte werden zum Jugendschöffengericht 
mgeklagt.'6 
Die Anklage -.:ur Großen Srrafkammer eröffnete der Staatsanwaltschaft den vollen 
Strafrahmen des § Il5 a SIGB : eine FreiheitsStr~fe llis zu zehn Jahren. der bei einer 
Anklage zum Schöffengericht auf drei J:l.hre begrenze wäre. Hier und nicht in der 
letztinstanzlichen Zuständigkeit des BGH, so darf man vermuten, liegt für die 
St;utsanwalrschafc die besondere Bedeurung des Fa1!es. 
Der auch den Einstellungsverfügungen zugrundeliegende Sachverhalt wird in der 
Anklageschrift um die für den subjektiven Tatbestand wesendiche Behauptung 
ergänzt. alle Teilnehmer an der Akrion hätten von Anfang an gewußt, daß es zu 
gewalttätigen Ausschreitungen kommen werde und seien damit auch ejnverscanden 
gewesen. Die bloße Teilnahme an der Demonstration, deren die Angeschuldigten 
durch Zeugenaussagen. tigene Angaben und die Angaben anderer Beschuldigter 
überführt worden seien, wird rechtlich nach den Grundsätzen der Mittäterschaft als 
Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall (§§ 115, 115a Nr. 4 $cGB) 
gewürdigr, auch soweit den Demonstranten eine eigenhändig begangene Gewalttä­
tigkeit ruchr nachgewiesen werden konrne. Der zumindest bedingee Vorsatz in 
bezug auf die Anwendung von Gewalt habe auf Grund der Diskussion im KOMM 
von Anfang an, spiitestens zum Zeitpunkt des Angriffs auf das zivile Polizt:uahrzcug 
vor dem KOMM bestanden. Alle Beteiligten hätten die Gewaltaktionen gewollt und 
durch Schreien und Johlen und Midaufen im engsten Verband einen erheblichen 
Tarbeitrag geleistet. Da sie also Mitt.lter des Landfriedensbruches gewesen seien und 
zumindest billigend in Kauf genommen hätten. daß hohe Sachschäden verursacht 
würden, müßten sie sich auch die eingetrerenen Schäden gern. § 1253 Nr. 4 StGB 
z.urechnen lassen. 
Slr':I.ßprozeßrechtüch auffiillig ist an der Anklageschrift, daß die Ankläger, erstens, 
entgegen § 160 Ir SLPO und ihrer Verpflichtung zu Gerechtigkeit und Objektivität 
in das wesentliche Ergebnis der Enninlungen keine entlastenden Umstände aufnah­
men, obwohl sie von solchen durch Zeugenaussagen Kenntnis hatten, und daß, 
zweitens, der globale, nicht nach Tathandlung und Täter konkretisierte Vorwurf des 
Landfriedensbruchs erhoben wird. Insoweit beSteht ein .Fortsetzungszusammen­
hang. zwischen der Verhalrungsaktion, den verzögerlichen Haflpriifungen, den 
fragwürdigen Ermittlungsmethoden, den Einstellungsverfügungen und schließlich 
d",r Erhebung der Anklage : mangelnder Respekt vor der menschenrechclich fundier­
ten Unschuldsvermutung (Art. 6 11 MRK) in Tateinheit mit einem habituellen 
Verzicht auf Einzelfallprüfungen und stichhaltige Begründungen sind der rote 
Faden. der sich durch die Aktionen der Staat$anwaltschaft zieht. 
Das eigentliche Problem und der Skandal is! allerdings die KorlSlruktion einer 
Mittäterschaft aller Demonstranten an den vereinzelten Ausschreitungen. Diese 
Konstruktion greift zum einen aul einen extensiven Täterbegriff und aul Gedanken 
der fr.agwürdigc:n .. Schuldteilnahmetheorie- zurück. Zum anderen greilt sie vor 3uf 
Verschärfungen des § 125 S[GB und Einschränkungen der Demonstrationsfn:ihei[, 
wie sie seit der Refonn des § 125 im Jahre 1970 vor lllem die CDU/CSU, die 

lp So J .. JUSli2'prcchcr K. K.,m<r in einer Enlge);nung 1ul dj~ Kri.ik VOn U. Klug. der die Ankhgc zu, 
Gr. S",/k,mmer (ur un.ngerne ... n h.h. "gI. $üdd . Zeitg. v. 11. U . 1~. 7. ~1. 

,. Vgl. Pr .... ,rulleilung der SUJLun",.lu.h.h .•. '. O . (Anm. ~) und Berichte in der SüdJ. Zeit!:. v. 11 . 7. 
und ! . ~. S. zur ..... nkl.g .. .:hrift d.r SllllS.n"".h .. ",h.1r vom .6.6. und die Tag.neilung vom 7.~ . S, . 
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Mehrheit der Innenmi nister und konservaeive Strafrec:htslehrer kontinuierlich 
gefordert haben und derzeit wieder anstreben: 
Der Tat bestand des Landf ri edens bruchs verlangt, dJß aus ei ner Mensc henmenge mit 
vereinten Kräften Gewalrrätigkeiten gegen Personen oder Sachen verübt werden, 
und zwar in einer die öffendiche Sicherheit gefährdenden Weise. Nach (noch) 
herrschender Auffassung in Lehre und Rechtsprechung setzt § 115 StGB -eine von 
einem feindseligen Willen beher7schte Menge~ voraus, als dessen Auswirkung sich 
die Gewahtiitigkeit dameltt, und der ihre Ge{iihrlichkeit begrundet.'7 Auch soweit 
die Literatur in Abgrenzung zu dem naufgebdenen« Begriff der Zusammenrottung 
(§ 124 5tGB) eine unfriedliehe Menge nicht für erforderlich hält. verlangt sie doch 
immerhin ein "Handeln mit vereinten Kräften«.'! Bei der Auslegung der objekti· 
ven Tatbestandsmerkmale des § 12.5 StGB ist zu bedenken, daß die öffentliche Ar· 
likulierung politischen Protests in Form von kollektiven Aktionen durch die Mei­
nungs-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheie verfassungsmäßig verbürgt ist. 
AngesichtS der Freiheitsgaramien des Grundgesetzes muß der Deliktstatbestand des 
Landfriedensbruchs daher als eine höchst fragwürdige Bestimmung erscheinen. 
Wenn wir hier deren Verfassungsmäßigkeit unterstellen, gebieten die verfassungs­
rechtlichen Vorgaben dennoch eine restriktj~e Auslegung. Das bedeutet: nicht nur 
die Täterschaft, sondern auch die Teilnahme im Sinne·von § "u5 StGB muß als 
gemeinsames Handeln auf die Gewaltanwendung bezogen sein. Es geht verfas­
sungsrechtlich nich t an, diesen Zusammenhang zur Erleichterung der Strafverfol­
gung aufzutrennen; sei es, daß man auf der Grundlage eines weiten Täterbegriffs 
jeden als Mittäter am Landfriedensbruch ansieht, der irgendeine noch so entfernte 
Ursache für die Rechtsgutsverletzung gesetzt hat"; sei es. daß man eine einheitlich~. 
auf Gewaltanwendung gerichtete Gesinnung unterstellt. wenn der notwendige 
Handlungszusammenhang nicht ersichtlich ist; oder sei es schließlich. daß die 
physische Anwesenheit bei Ausschreitungen als psychische Mittäterschaft interpre­
tiert wird. 
Eben das getan zu haben, ist der Nürnberger Staatsanwaltschaft vorzuwerfen. Denn 
die ganz überwiegende Mehrheit der Demonstranten war, was unstreitig ist, gerade 
nicht »an den Gewalttätigkeiten tatsächlich beteiligt" .JO Die Aussagen von Demon­
strauonstcilnehmem, sie hätten Ausschreitungen entweder gar nicht oder nicht 
rechtzeitig wahrgenommen oder sogar verhindern wollen oder mit Angst reagiert, 
sich aber wegen der nachfolgenden Polizei fahrzeuge nicht getraue, aus der Demon­
scrarion auszuscheren. sind keineswegs unplausibel. Oie Vorgeschichte der Demon­
stration und ihr Verlauf lassen die Annahme einer "von einem feindseligen Willen 
beherrschten Menge« oder eines gewalttätigen Handlungszusarnmenhanges nicht 
zu. Um zu verhindern, daß der Anklagevorwurf in sich zusammenbricht, mußte die 
Staatsanwaltschaft das bloße Dabeisein sowie das Schreien und Johlen (es bleibt 
dunkel, wer »ge.johlt« und wem das Johlen gegolten hae,) als .psychische Mittäter­
schafe« fingieren. 

Hinter dieser Konstruktion verbirgt sich einmal die WunschvofStellung, wie schon 
gemäß § 12 5 alter Fassung müsse bereits der Anschluß an eine nZusammenrottung. 
strafbar sein. Außerdem ist die Annahme einer "psychischen Mittäterschaft" nur 

17 Schönxe/Sehroder, Slr'/gese17.buch Kommen..,. 10. Au/I. (München, 1980). § "5. H. I} und Bki, JA 
'9]0,618. 

18 DrthcrlT röndl •. S JJ 5. ~. 
19 Sehönke/Schrodcr. 6 H. vor S 11. 
JO SchönkelSchrodcr. § Ilj. 1): .Nich, unt<r di~ VOf<chrih {allen d,her "om Willen der Menge nieh, 

ge"'gcne Einul.k,ionen, ,elbH ,,",enn mehr.r. Permnen d.r>n b ... ilig' sind (>.. B .• in,.lne S,.in""'.!' 
aus c;ner.n sich friedlichen DemonSJr:u;on).-
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haltb3r, wenn man nicht, wie das geltende Recht verlangt, dlß sich der Vorsatz 
sowohl auf die J;ewalttätigen Ausschreitungen als auch bei einem besonders 
schweren Fall ~allf alle unrechtssleigernden Umstände«l' erstrecken muß, vielmehr 
von den Teilnehmern einer Demonstration forden. sich allzeit von möglichen 
Ausschreitungen möglichst rechtzeitig zu distanzieren, d . h. im Zweifeisfa.1l auf 
kollektive Proteste ganz zu verzichten. 
Eine solche Auslegung verliehe dem Landfriedensbntch eine vielleicht dogmatisch 
attraktive, aber schlicht verfassungswidrige Zwittergestalt. Denn der § I ~ 5 wäre 
sowohl Begehungs- als 2uch Unrerlassungsdelikt. Teilnehmer einer Demonstrauon, 
die: vl:rsäumten, sich räumlich von Demonstranten zu disram:ieren, die Ausschrei­
tungen begehen, müßten sich vorwerfen lassen, in sträflicher Weise entweder den 
Lmdfriedensbruch nicht abgewendet, also gegen eine generelle politische Friedenr­
pflicht verstoßen. oder aber durch ihre bloße körperliche Präsenz die Strafverfol­
gung erschwert oder vereitelt, also eine ihnen gegenüber Polizei und StaatSanwalt­
schaft obliegende allgemeine Pflicht zur Hilfeleistung, gleichsam zur .. Amtsh.ilfew, 
verlelzt zu haben . Dagegen spricht zunächst das SIGB selbst, das HandJungspflich­
ten, deren Verletzung als Unterlassen strafbar ist, en(Weder ausdrücklich normiert, 
wie etwa die Pflicht zur Anzeige geplanrer schwerer Straf raten (§ !}8 StGB), oder 
aber sich darauf beschränkt, die tatsächliche. und mutwillige Behinderung der 
5rrafvenolgungsorgane zu pömlisieren, wie etwa in § 158 (Strafvereite!ung) oder 
§ J4Sd (Vortäuschen einer Straftar). Vor aHem aber würde eine allgemeine HiJfelei­
stungspflichr das Verhältnis Staat-Bürger auf den Kopf steJlen und die Freiheitsga­
ramien und das Demokratieprinzip des Grundgesetzes zugunsren der Erfordernisse 
eines hoheitlich exekutierten und strafrechtlich bewehrten SicherheilSverbundes 
einschmelzen. 
Ein weiteres Kennzeichen der in Nürnberg polizeilich und staatsanwaltschaJdich 
praktizierten und von den Revisoren des § 115 5tGB propagierten Auslegung des 
Landfriedensbruchs hinsichtlich der .. bloßen" Teilnehmer ist dessen Verwandlung 
VOn einem konkreten in ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Neben den (bedrohten) 
Individualrechtsgütern ist das .. allgemeine RechtsSicherheitSgefühl,," ein vertas­
sungsrechtlich einigermaßen unbedenkliches Rechtsgut des § 125 StGB nur unter 
der Bedingung, daß an die Gefährlichkeit einer Menge und an die Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit strenge Anforderungen gesteHt werden. Können sich hinge­
gen einzelne Demonstranten als »Mitläuferc oder als .. Kulisse .. von Ausschreitun­
gen wegen "psychischer Mittäterschaft" strafbar machen, dann wird der Nexus 
lwischen Rechtsgüterschutz und Tathandlung, zumal für den Fan des schweren 
Landfriedensbruchs gern. § 125a Nr. 4 StGB, faktisch aufgelöst. Außerdem verliert 
damit der Tatbestand - unter Verstoß gegen das rechtssta:ltliche Bestimmrheicsgebor 
des An. [03 II GGl) - alle Konturen. Wenn es Staatsanwälten und Richtern 
freistünde, jeweils im Nachhinein dieses oder jenes Verhalten, das - für sich gesehen 
- strafrechtlich neurral, also eben nicht .Iandfriedensbrecherischc ist, unter dem 
Gesichtspunkt einer .. psychischen Mittäterschaft" zu kriminalisieren, verlöre der 
Tatbestand des § 125 schließlich vollends seine Garantiefunktion; er könnte nicht 
mehr sicherstellen, daß eine Tat nur dann pönaJisierbar ist, wenn sie zur Zeit ihrer 
Begt:hung mit Strafe bedroht war (Art. JO) 11 GG, § 1 SeC B). 

)1 Schonkc-SchroJor. S "5.}J und IJI •• 16; Orch~rtTröndl<, § IlJ. 9. 
)J SchonkeiSchrodcr. S "I. }. 
II Dreh.,rrronJlr, 6 Val § I . 
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111. Der insciturionelle und rechtspolitische Kontext 

Zieht m~n nach den bisherigen Maßn:l.hmen der Nürnberger Polizei und Justiz eine 
Bilanz, so ergibt sich eine erschreckende Häufung von schweren Verstößen gegen 
die Regeln eines fairen Verfahrens und gegen fundamentale Freiheits- und Men­
schenrechtsgarancien. Es ist dahcr keine Obenreibung, bereits jetzt schon von einem 
der größten Justiz.skandale der Bunoesrepublik zu sprechen. Dessen Veneidiger 
müssen sich entgegenhalten lassen. ein Ruhmesblan auf dem Wcg zum Polizeistaat 
zu feiern. Wie konnte es zu diesem Skandal kommen? 
Die vorgefenigten Haftbefehle aus der Schublade und die nicht der Geschäftsvertei· 
lung des Gerichts entsprechende Bestellung wenig skrupulöser. haftgeneigtcr 
Richter!" verwehren die Annahme, die Justiz hätte spontan gehandelt. Geht man 
daher. nach verschwörungstheoretischem Erklärungsmuster, von einer planmäßig 
vorbereiteten und gesteuerten Aktion aus, dann handeh man sich das Problem ein, 
die unmittelbare Kollusion zwischen den Akteuren und ihren (diensrvorgesetzteu) 
Hintermännern belegen, sie jedenfalls mehr als nur oberflächlich plausibel machen 
zu müssen, was bei dem gegenwärtigen KennJnisst:l.nd nicht möglich iSL Gewiß ist 
es wahrscheinlich. daß wahltaktische Motive, nämlich die Diffamierung des von der 
sozialdemokratischen Stadtverwaltung initiierten und zu ver.lnlwortenden KOMM 
als e.ines Herdes der Gewalt und eines Hortes von Gewalttätern, eine nicht 
unerhebliche Rolle gespielt haben. Verschwörungstheorien können jedoch die 
groben und bei sorgfälriger geplantem Vorgehen vermeidbaren Rechtsverstöße 
gerade nicht erklären. 
Wenigstens die evidenten Verstöße, wie es bei Schr2nkenwärtern Ubung ist, auf 
~menschliches Versagen« zurückzuführen, ist schwerlich einleuchtend, da sie in 
einem Zeitraum von mehreren Wochen produziert wurden, Korrekturen also 
möglich gewesen wären. Bliebe zu bedenken, ob sich die Akteure von einem 
übersteigerten Straf- und Sühnebedürfnis haben leiten lassen. Anhaltspunkte bieten 
dafür der Verhafcungsexzeß. der anvisierte Strafrahmen und die Dämonisierung der 
Demonstranten als eine marodierende Meute von Gewalttätern. Eine derartige 
Sanhionswur kann nicht ad hoc entstanden sein. Das Verhalten der Polizei und die 
offensichtlich vorbereiteten Verhaftungen verbieten die Annahme, die Strafverfolger 
hätten im Affekt gehandelt. 
Sieht man einmal von den exzessiven Äußerungen staatlicher Wil.lkür ab. so 
reflektieren die Nürnberger Ereignisse ein Gesellschaft- und Demokratievemänd­
nis, das für weite Kreise der Justiz wohl nicht untypisch ist . Eine Tradition. deren 
Bezugspunkte Demokratie und Freiheitsgarantien sind, hat sich im Handlungsbe­
reich der Strafverfolgungsorgane bisher nicht festigen können .H Bedenkt man den 
institutionellen Kontext, die Ausbildung, Aufgabcnzuweisung und die rechtlichen 
Richtlinien VOn Polizei und Staatsanwaltschaft. dann sind deren Affinität zu Ruhe 
und Ordnung sowie deren Bereitschaft, die demonstrative und kollektive Inan­
spruchnahme politischer Freiheit als »abweichendes Verhalten_ zu diskriminieren, 
kaum überraschend. Staatsbeamten, die für ihre Interessen in aller Rege! nicht auf 
der Straße demonstrieren, sondern auf dem Dienstwege remonstrieren, und die 
gelernt haben, öffentlichen Protest gegen Mißstände als pflichtwidrige ~Flucht an 
die öffentlichkeit", zu begreifen. ist eine Demonstration zwangsläufig fremd; wenn 
sie zu mi((ernächdicher Stunde stattfindet; ein Ärgemis und, wenn sie nicht maßvoll 

}}' DIE ZEIT. a. a. O. und N.ch..,. b~i H. GI><er ••. •. 0 .. 87 r. 
H Vgl. d12u b~;'pie);""ei<o H. Hannover I E. H.nnover·Drück. Politi,chc JUJljz 19,B-'9}} (Fn"kfu", 

'966). A. y. B";nneck, Poli,ische JU5.iz gegen Kommunisten in der Bundc.republik Deutschhnd 
'9i9-19~R (f'r>nklun. 1978) und O . Kirchheimcr. Politische Jus.i z. '961 (Fr2l1klutl. '98,). 
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verläuft: ein zu verfolgendes Unrecht, Wer in der Isolu;on des hit:flrchisch 
gegliedenen bürokratischen Apparats arbeitet, wird für ein .Kommunikationszen­
trum. uno kollektive Aktionen vielleicht versteckte Sehnsucht, aber wenig Ver­
ständnis aufbringen, Wer im beruflichen Kontext verpflichtet und letzdich gewohnt 
ist, Weisungen und Befehle entgegenzunehmen, wird auch im politischen Gemein­
wesen geneigt sein, die Führungskrähe entscheiden zu lassen, und wenig Sinn in der 
politischen Partizipation der Bürger sehen, Die alltäglichen Routinen des Polizei­
und Justizapparats. so steht zu vennuten, prägen DenkmuSler. Wahmehmungsfilter 
und Verhaltensweisen vor, denen die Normalität einer Demokratie, nämlich 
kontroverse politische Auseinandersetzungen und kollekcive Aktionen als cha­
otisch, regellos. ungezügelt und als bedrohlich erscheinen, Das polizeilich-staatsan­
waltschafrliche ~ Vorverständnis~ von Demonstrationen und Demonstramen ist also, 
ohne daß es zu einer tatsächlichen Konfrontation gekommen sein muß, negativ 
aufgeladen, 
Zur Vorgeschichte von Nürnberg gehören zwei miteinander verknüpfte Enrwic.k­
lungstrends, die diese Ladung haben brisant werden !:Issen: die Herausbildung 
neuer Protestlonnen und einer zahlenmäßig beachtlichen Protestbewegung sowie 
eine Veränderung der staatlichen Reakc.ionsmu$ter auf diese oppositionellen Bewe­
gungen, Die These ist hier, daß Qualität und Quantität des Protests aus der 
Perspektive des Polizei- und Justizapparats als Gerahrdung des politischen Starus 
quo erscheinen und auf der Ebene der die staatlichen Reaktionen exekutierenden 
Akteure als Bedrohung des Selbst- und Gesellschaftsverständnisses wahrgenommen 
werden, 
Augenfällig ist einmal, daß sich nach dem Versickern der antiautoritären Studenten­
bewegung und neben den Gewerkschaften, die sich nach eigener Programmaussage 
im wesendichen auch als Tntegracionsfakcor versrehen, in letzter Zeit eine neue 
außerparlamentarische Opposition herausgebildet hat. Ohne Prognosen über deren 
Lang- oder Kurzlebigkeit machen zu müssen. kann man feststellen. daß sie als 
Friedensbewegung und als Bewegung der Atomkraftgegner beachtliche Wirkungen 
erzielt hat- Charakteristisches Merkmal dieser BewegungeIl ist die Mobilisierung 
einer großen Zahl oppositioneller Kräfte für single issues, wie Frieden. Abrüstung, 
UmweJrzerstörung usw" die aber gleichzeitig die Bedrohung für die gesamte 
Gesellschaft zum Thema machen_ Daß es sich hierbei nicht nur um versprengte 
Gruppen handelt. zeigen Großdemonstracionen wie in Brokdorf, die mehr als eine 
Million Unterstützer des .. Krefelder Appells" oder auch massenhaft besuchte "Rock 
gegen rechts,,- Konzene. 
Davon zu unterscheiden ist der zahlenmäßig gewiß kleinere. aber aggressivere Teil 
der Prorestbewegung, der vorwiegend von Jugendlichen getragen wird. Wiederum 
unabhängig von den langfristigen ErfoJgschancen dieser Opposition fallen ihre 
Protesrformen ins Auge, die mit den traditionellen Mitteln und Zielen des 
Opponierens brechen, Schon die Etikettierung als .Hausbesetzer", .. Anarcho­
Punks- oder dergleichen ist unzulänglich. Denn nicht gtnau abgrenz bare Teile der 
Jugendlichen, soweit sie nicht aus den politischen Auseinanderselzungen flüchten, 
inszenieren Proteste, die eine eindeutige politische Zielrichrung und ver:illgemeine­
rungsfähige Inhalte nicht erkennen lassen - und auch nicht darauf angelegt sind. 
Form und Inhalt dieses Protests sind kaum zu trennen; häufig besteht seine 
Substanz gerade in der unerhönen und aggressiven Prorestfonn, die Ausdruck einer 
lotlien Verweigerung ist- Genauer gesagt. eines Lebensstils der sich nicht mehr dem 
."hernen Gt!setz. der bürgerlichen Gesellschaft beugt, Bedürfnisbefriedigung auf-
1uschi.:ben und in Erwartung d.:r verheißenen Entschädigungen - Karriere, Pre­
slige, ein.: auskömmliche Existenz - auf längere Frist mit Versagungen und HoHnun-

28/ 
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gen vorliebzunehmen. Die dahinterliegende Wut der Verzweiflung oder tiefe 

Resignation muß m~n ni,ht unbedingt teilen. um selbst an die Stücke nicht 
~usgelebten Lebens erinnert zu werden. 
Poliz.ei- und Justiz.bcamre müssen solchen Lebensstil und Protest als blanke 
Provokation empfinden. Wo die Großdemonstration oder politische Massenveran­

staltung wegen möglicher Ausschreitungen bedrohlich erscheinen mag. stellt der 

kompromißlose Jugendprotest die persönliche Idenfit~t in Frage. Daß weisungsab­
hängige Arbeit im Netz bürokratischer Regelungen in extrem hohem Maße den 
Verzicht auf Spontaneität und Autonomie erz.wingt und lustbetontes Handeln 

verwehrt. darüber belehren uns das öffentliche Dienst- und DiS7.iplinarrecln J ' und. 
wo hinsichtlich der politischen Handlungsrestriktionen von Staatsdienern noch 
Zweifel bestehen sollten. die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zur 

politischen T reucpflicht.l' 

Wer sich mit politischer lUstration und alltäglicher bürokratischer Gängelung 
abgefunden, sich seiner Existenz als politischer Aktivbürger entfremdet hat. kann, 
vermute ich, den provozierend ancibürokratischen, regellosen Lebensstil vieler 

Jugendlicher nicht emotionslos hinnehmen. Er kann die unkonventionellen. biswei­
len aggressiven Protestformen nicht einfach als Ausdruck eines Lebensgefühls 
akzeptieren und tolerieren. daß er nur eben nicht teilt. Er muß sich vielmehr mit 

Ressentiments der schmerz.lichen Erinnerung an wegdisz.iplinierte Bedürfnisse 
erwehren und sich in der überidentifibtion mit der staatlichen Ordnung Ersatzbe­

friedigung und die Gewißheit verschaffen. daß sich eine Existenz. als - Vollzugsor­
gan« lohnt. 

Eine zweite Enrwicklungslinie. die nach Nümberg führt; läßt sich an den staatlichen 
Reaktionen auf politischen Protest und insbesondere an den Reaktionen auf das 
angewachsene Protestpotential und auf die neuen Protestfonnen ablesen. Obwohl 

Protest und Opposition auch außerhalb der Parlamente verfassungsrechtlichen 

Schutz genießen. und obwohl Kritik und Kontroverse vom Bundesverfassungsge· 

richt wiederholt als Lebense/emenre einer Demokratie gewürdigt worden sind". hat 
sich die Staatsgewalt auf die prinzielle Toleranz gegenüb~r Andersdenkenden nie 
recht verstehen können. Immer hat sie sich gegenüber ·oppositionellen Gruppen 

eines ausgefächerten rechtlichen und außerrechtlichen Instrumentariums bedient. 
um die öffentliche Diskussion über gesellschaftskritische Themen zu kontrollieren 

H Das dem Angehori~n d" öff'ntl;chen Di,n""" politische Treue und M'ßigung. loyal;!'t gegonübct 
seintn Vorgesetzten. eLne hingebungsvolle Widmung an scinen Beruf und Unp""rllichkci. abv<1l.ngo 
(~. B. §§ pU. BßG). Ihm ",,,den Amu"Ver<ehwicgenhci. lufrrltg., b«timm.e Ncben".igkci"n 
Unters~gt (§§ 64 11.) und d3S Recht zu streiken (von der herrschenden Lehr. und Rcch'SJ'r«hung) 
vorenth:a.lten. Vgl. G. Frank~nbas, S"'lStreue. KJ )/80. '76 H. 

)6 BVerfGE )9. ))4 11.. )4819' -Gemein. i ..... die pnich. zur Berei"eh~h, .ich mi, der ldeo des St",rs. 
dem der Beamtt dienc-n ,oll, mi, d., Ireihei,lienen demokr .. isehen. r«'hu· und ,0liaJ.,.,tlichen 
Ordnung di .... S ... ,., Zu itlenri{;zi.ren. ( ... ) Unver7.iehrbar isr .... daß der Brom .. den S,aat -
u ngeachte. scin., Monge! - und die geltende vert.5$unguechtliche Ordnung. so ..,je .ie in Kral! s'eh" 
bejaht, sie als sehürzen."'e" llIerkenn,. in diesem Sinne ,ich l!U ,hnen bekenn. und ak.iv für SI. cin,nn. 
Der Beamte. der di •• 'U'. genügt ,einer Treuepnich. und kllln von dilltrn Bodt" " .. , auch Kritik 'ußern 
und Bestrebungen n.ch Xnderungen der besreh~d~ Verhiihni<$c - im Rahmen der vcr/as.ung-<rn.ßige" 
Ordnung und .ul verhssungsm~ßißen Wegen! - unte"rü'zcn. D .. Enueheidend. ist. d>1l die 
Treuepnich, gebie ... , den S(>.1' und >eine geltende Verl":l.Ssungsordnung. ,ueh so"'eir sie im Wege eincr 
Vorf,,,ungs:induung veränderb.r ist. zu bejahen und d;"" nicht bloß v .... bl.l. sondern insbesonde" in der 
beruflichen T~righi. d.du",h, d.ß der B .. m .. die btltehenden verf."ung<rochrl;che" und g .. en.lichen 
Vorschriften beachte, und erliill, und «in Am, 'u. dem Gei" dieser Vorsehrif",n hcr:m, füh". Die 
p"li,i,ch. Treuepllien. - $, ... ,. und Verl>..<.ungslroue - {orde" mehr l.Is nUr .ine fo m"l2 I korrek ••. im 
übrigen unintcr<.!s;e"e. kühle. innerlich diu~n7.ie"" Haltung gegenuber Sn .. und V nÜ .. ung ... Dcr 
Sea,! - und du ;,eißt hier konkreter, jrdt vnfaHung,miißige R~gi""ng .. nd di, Bi'rgt>T - mull.ich dmuf 
verl .... n können. d.ß d.r BeJm,e in seiner Amtsführung Ycr>nrworlung lür di«en S'~2', lür -"in,n­
S.u. zu ,ragen berti. is •. d.n er sich in tlem S,a •. dem cr dienen soll, w HJuse (uhl, .. 

)7 Besonders im lü,h·U",il, BVerlGE 7. ,?8 11 .• lOU?; vgl. luch BVerlGE 11. "~. 
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und zu zügeln: Das Strafrecht rriffr Vorsorge für einen ausufernden sta:lIlichen 
Ehrenschutz. Ji Verwaltungs- und Be3.rntengesetze richten enrge-gen den Diskrimi­
nierungsverboten des Grundgeselzes (An.. 33 III, 3 III) für die Mitglieder oder 
.Sy m pa Ihisanlen. legaler, angebl ich ..verfassungs fe i ndl icher~ Organisationen 
Zugangssperren auf. Wer das als verfassungswidrige Berufsverbotspraxis kririsiert, 
m~cht sich verdächtig, mit den .Vedassungsfeinden. zu paktieren usw. J' Kricik an 
St3.11 und GeseJischaft, selbst wenn sie unzutreffend und unangemessen ware, als 
Bedingung und Risiko demokratischer Prozesse zu tolerieren, ist keine die politi­
schen Gewalten der Bundesrepublik im Zweifel auszeichnende Tugend. 
Der Mangel an politischer Toleranz und die vorfindlichen Inslrumente zur über­
wachung, Einschüchterung und OJegaJisierung oppositioneUer Bewegungen legen 
eine repressive Politik nahe, wenn die Gesellschaft mit pareeipo!itisch-parlamemari­
sehen Methoden der Herrschalcsausübung und Dauerinterventionen in den Repro­
duklionsprozeß in kritischem Ausmaß .. unregierbar. erscheint und gleichzeitig eine 
unübersichtliche und teilweise unerbittüche Oppositjonsbewegung den Status quo 
bedroht. Ob Friedensbewegung, Grüne, Atomkraftgegner und Hausbeselz,er am 
Ende nicht doch zu entmutigen sind, ist gegenwärtig nicht die Frage. Ihre Absage an 
d:l.S politische Instirulionensystem, ihre teilweise Abkehr vom parlamentarischen 
Weg und ihre Herausforderung des LegaJitäuprinzips durch zivilen Ungehorsam 
haben - vermutlich wegen der Brisanz Ihrer Forderungen und wegen der möglichen 
negativen Vorbildwirkung ihres Protests - Bemühungen lnspirierc, die darauf 
Ibzielen, staatliche Macht und die Autorität des obrigkeitlichen Rechts von hoher 
Hand rasch und nachdrücklich zu bekrwigen. In Nürnberg mußte deshalb ein 

Exempel sratuiere werden. Es ging nicht allein um eine parceipolitische Absage an 
d:l.S .. Berliner Modell. für den amtlichen Umgang mit Hausbesetzern. Oppositio­
nelle Kräfte sollten und soHen von syslemgefährdenden Methoden und Zielen 
abgeschreckt und zw:!ngsverpflichtet werden, die eingefahrenen Kanäle für öffentli­
che Unmutsäußerungen nicht zu verlassen und sich den etablierten Instirutionen 
politischer WiJlensbildung - den Parteien vor allem - anzuvertrauen. ,0 

Den politischen und im engeren Sinne rechtspolitischen Kontext des Nürnberger 
Exempels stellt einmal der gängige Vorwurf von Repräsentanten des Staatsapparats 
her, d:! seien nicht Demonstranten, sondern Gewalctäter am Werk; zum anderen 
gehören dazu die Tätigkeit der Staatsschut2.behörden und schließlich die wiederhol­
len Bestrebungen, die Polizei aufzurüsten"', und das Versammlungs- und Strafrecht 
zu verschärfen, um die Demonstrarionsfreiheit einzuschnüren: Wenn die obersten 
Dienstherren Demonstranren als .Randalierer .. und "Chaoren~ diffamieren oder 
nach Ausschreitungen als ·Gew.11!t.1ter~ vorwegverureeilen", wenn Verfassungs­
schutzberichte von sicherheitsgefährdenden ~Sympathisanten" und im Zusamrnen-

)8 Verunglin'p{ung cl .. Bund.spr1sid.n~n es 90 5,GB), des s .. ~= und kiner Symbole (§ 90'). 
J~ Zu J<m Ceum,kompl<x ."rci,b"e Demoknue./B.rulsvorbotoN_rlusungsscl.u,z vgl. E. Denninger 

(Hg.) freihci,liche demokrat;",he Gruodon..lnung. Ma,erialien ~um SU.l.lsvus,ändni, und zur Verlas· 
'ungswirk~ehkoi, in der Bundesr.publik, I u. H (Fr;tJlkCurtfM .. 1977). 

'" E. du-l glück.licherwe~ b ... wcilelt werde". d.o.ß die Maswwerh.tfnmgen und die Folgcm.ßnalunen die 
",uun.ßlich ,n'endiene Abschreckung,wirkung o!"Ziehen. Im Gegen«il ,sr w~rscheinliehCf. d...JJ der 
Numberger Shnd.J eine erheb~chc Poliu.;erung b.".,irk,o und immer noch bewirkt. Die Belrofiencn, 
ihr< Angehörigen und Frtundc h;uen ohne diese Ereignis" keinen oder jeden!.U. koioen so brennenden 
Anl.ß g<h.bt, sich 2u lni,i,,;ven zusammenzuschlidlen. Vgl. duu Dok .• Numberg, I. März 8, ... ", 
•.•. O. und H. GI ..... r. ~. >. 0., J ,olL, ,88 11. 

~l VgL dau nur die jung ... n Berichte über die Einführung des CS·Gases für die Boyer. Po~zei (Südd. 
Zeitg. v. '9.7.8,) und die Disku~ion der Inncnminisl<rkonlcren1 ubor Gummige.ch<»« (FAZ v. 

'J.). 8,) sowie Jen Bcri,h, in CILlP 8/'9." 8 H. 
" Exemplarisch der Bayer. Ministcrpr:uident F. J. Strauß in Bild·Zeitung v. 8. ]. s,; der Ihrer. Innenm,' 

oimr G. T."dltr in sLindi~er Rede (SPD·Dok., •. ,. 0., Südd. Zoi'g. Y. 11. J. 8,). 
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hang mit Demonstrationen von einem .Abtauchhintergrundc für das ·Gew3h· 
potemial" berichten", so werden dadurch Bedrohungsvorslellungen und Vorurteile 
produziert, die geeignet sind, bei Polizei und Justiz die HemmschweJle vor 
Gewaltanwendung zu senken . Hand in Hand gehen (hmi! Geset7.csiniti3tiven", die, 
wie der jüngste Entwurf der unionsregierten Länder, angeblich den -immer 
unenräglicher(en) .. -Mißbrauch des Demonstrationsrechrs zu gewalttätigen Aus­
schreitungen. verhindem sollen. d~bei - wie im übrigen auch eine interessiem 
Presse - den Eindruck verbreiten. Teile der Bundesrepublik befänden sich in einem 
bürgerkriegsähnlichen Zustand. 
Außer dem Verbot der sogenannten .passiven Bewaffnung 4 (mit Halstüchern 
beispielsweise) faßt dieser Gesetzesentwurf wieder einmal die Verschärfung des 
§ 125 StGB ins Auge: 

• Werden Gewalträtigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder Bedrohungen "on Menschen 
mit einer Gew31niiligkeit aus einer Menschenmenge mit "ere;nten Kriilren b~:lngen, die diest 
Handlungen in einer dic öffentliche Sicherheit gd2:hrdenden Weise unrernüu:t, so "';rd 
derjenige, litr sich der Memchenmmge amchließt oder lieb n;tht IUlS ihr entfernt, n.lchdem ein 
Triger von Hoheirsbefugni.ssen die Menge aufgefordert hat, luseinanJcrz.ugehrn, mir Frei· 
heitSstrafe bis zu einem Jahr oder mit Gcldslrafc bestraft .• •1 

Diese Regelung würde der Absicht der Nürnberger Staatsanwaltschafr entgegen­
kommen. die bloße Teilnahme an einer partiell unfriedlichen Demonstration zu 

pönalisieren ; wobei der vorgeschlagene Abs . 1 des § 12 5 immerhin noch die 
Einschränkung enthielte. daß ein. Träger von HoheitSbefugnissen c die Demon­
stranten aufgefordert haben muß. auseinanderzugehen . Wie der Nürnberger Ankla· 
geschrift so ist auch der Begründung dieses Gesetzesantrags zu entnehmen. daß 
weniger die Störung des öffentlichen Friedens als vielmehr die Erschwerung der 
Arbeit von Polizei und StaatSanwaltschaft Strafbar sein sol! : 

.AlIe Erfahrungen aus der polizeilichen Vollzugspraxis deuten darauf hin. daß § 115 StGB in 
seiner geltenden Fa..sung den Schutz der öffentlichen Sichuheit nicht ausreichend zu 
gewiihrleisren vermag. Der .harte Kem~ gewalttätiger Demonstranten, gegen den sich die 
Strafdrohung richtet, kann seine Ausschreitungen in der Deckung durch die Menge - darunrcl 
häufig Symparhisanlen - ohne größeres Risiko begehen. Die akliyet\ Gew:a.!tt.ter ... erden durch 
die umstehende Menge ~~bgeschirmtc. In den meisren Fällen ist e1 niehr möglich. dit 
Tatbeitriige der .Haupraktcure. und ihre Identitiit fesrzuslcllen . Daß eine solche Srrafvor· 
schri(t den öffentlichen Frieden nicht wirklich ~u .chützen vermag, liegt danach .u.f der Hand 
und wird durch dic Erfahrungen bei den Ausschreitungen bcSditigt, die in jüngster Ze;( 
gemacht werden konneen .• •• 

Die Begründung läßt keinen Zweifel an der Absicht. nicht nur diejenigen. die 
eigenhändig Gewalttaten begehen. sondern auch .Sympathisanren« und Demon· 
stranten überhaupt zu erfassen. Unter der Hand ändern sich damit das Schutzgut 
des § '25 $tGB und dessen Sloßrichrung und Funktion. Die Ausweitung des 
potenriellen Täterkreises und die Unbestimmtheit der Tarhand!ung sollen möglichst 
flächendeckend davon abschrecken, sich an kollektiv organisierten. nicht staatlich­
institutionell kontrollierten Protesten zu beteiligen, und widrigenfalls der Staarsge· 
walt die Möglichkeit eröffnen. Teilnehmer an Demonstrationen nach Ausschreitun­
gen exemplarisch zu kriminalisieren. 

,0 .D.s zuvor gt"Schitzte Gewaltpot<rllial von ca. 100 bis t SO Personen vor einem .Abcauchhinte'lnlnd, 
von Cl. SOO bis 1000 Sympalhinnten wurde uu'ehlich luch wahrond der Demonsrurion feugc-JleUI. 
Hinzu k.men ca. 1000 Ocmon"ranlcn. die niche diesem Symp.thi!.nlenkr~, ~uzu r~hnen .... H.n.· 
htißI es im L.gebcrichl (Vcrfa.ssung.schulzbericht Niederuchsen) 1980. hNS. v. Nds . MiniSlu d.s 
Innern, 31. f . 1981 . s. 39. Vgl. .uch den Bayer. Verf.«un&<,.hulzberichl 1981. S. 101. 

H Siehe die Obersichl über die R.formvor<töße gegen die Neuh,rung deo S"I5,GB bei Drch.r/TrÖndlt, 
§ 11So I. 

41 Bundesrat. Dr\ldu~(hc 155 / 8' vnm 11.6. 8(. S. 1 . 

~6 A.,. 0 .. 8. 
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Den Initiatoren Jiöer Verschärfung des § 125 StGB stellt sich ebensowenig wie den 
Nümberger Praktikern die prinzipielle Frage. ob eine demokratisch verfaßte 
Gesellschaft überhaupt »Iandfriedensfahig. sein kann. Die zulässige oder unzulässi­
ge Ausübung politischer Freiheit bestimmen sie letztlich nicht nach deren konstitu­
tiver Bedeutung für demokratische WiUensbildungsprozesse. sondern nach den 
wechselnden kriminalpolitischen und polizeitaktischen Erfordemissen . Freiheits­
rechte wären 31s staatliche Konzession zu begreifen - ein Freiheitsverständnis, das 
über die Nürnberger Ereignisse ulld ihren akruellen rechtspolitischen Kontext hin­
ausweist auf eine st:!atszentrierte Rechtslradition. in der Bürgerfreiheit immer schon 
hoheitlich durchtränkl und von Sicherheits- und OrdnungsimperJ.tiven überlagert 
war. Ohne auf die Vereinbarkeit des bndfriedensbruchscatbeslandes mit dem 
Grundgesetz hier ausführlich und lngemessen einzugehen. ist doch einer Prlxis wie 
in Nürnberg Wld Verschärfungen des § 125 StGB entgegenzuhalten: Unrechtsprä­
vention hat jedenfalls ihre Grenze da. wo Unbeteiligte t3tbestandssystematisch 
betroffen werden. und wo nichr Rechtsbruch, sondern eine sich äußerende mißlie­
bige politische Gesinnung pönalisien werden soll oder kann . Wer mangels Neigung 
oder übung kontroverse politische Auseinandersetzungen in der öffentlichkeit 
verabscheut, und wer jede kollektive politische Aktion, weil es 2U Ausschreitungen 
kommen könnte. als bedrohüch empfindet, kann von einer rechtsslaadich gezügel­
ten Staatsgewalt nicht verlangen. ihm dieses Bedrohtheitsgefühl zu ersparen. Nicht 
poJirischer Quietismus. wohl aber Freiheit von Angst ist zu schützen; und zwar die 
Angst vor konkreten Bedrohungen. die den demokratischen Rahmen sprengen. Ein 
kirchhöflicher .. Landfrieden .. ist dagegen kein Rechtsgut, dessen strafrechtlichen 
Schutz eine demokr3tische Verfassung gebietet. Mehr noch. sie kann solchen Schutz 
nicht lolerieren. weil Demokratie - das unterscheidet sie vom Obrigkeilssllll -
einen derartigen .. Landfrieden .. nicht kennt. 
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